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Anwesend: 

Erster Bürgermeister 
Herr Michael Kastl  

Mitglieder 
Herr Jürgen Eckert  
Frau Rosina Eckert  
Herr Thorsten Harnus  
Herr Oliver Jurk  
Herr Axel Knauff  
Frau Christine Martin  
Herr Leo Pfennig  
Herr Klaus Schebler  
Herr Andreas Trägner  

Weitere Stadträte 
Frau Britta Bildhauer  
Herr Fabian Nöth  
Herr Günter Scheuring  
Herr Arno Schlembach  
Herr Burkard Schodorf  
Herr Norbert Schreiner  
Herr Johannes Wolf  

Protokollführer 
Herr Stefan Bierdimpfl  

von der Verwaltung 
Herr Simon Glückert  

Gäste 
Frau Manuela Fleischmann  
 
 
Abwesend: 
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Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

 1   Zuschussanträge  
   
 1.1   Antrag des "Vereinsrings Kleinwenkheim - Klennewehmer 

Bischöff" vom 18.08.2020 auf anteilige Bezuschussung der 
Faschingskostüme der Session 2020 

 

   
 2   Projektaufruf 2020 "Kleinstadtentwicklung"; die Bundesrepub-

lik Deutschland fördert im Rahmen des Projektaufrufes 
"Kleinstadtentwicklung" (BMI und BBSR) innovative Modell-
vorhaben; Beratung des Sachverhaltes und Festlegung der 
weiteren Vorgehensweise 

 

   
 3   Mitteilungen und Anfragen  
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Vor Eintritt in die Tagesordnung begrüßt Herr Erster Bürgermeister Kastl die Mitglieder des 
Haupt- und Finanzausschusses und stellt die ordnungsgemäße Ladung fest. 
 

Öffentlicher Teil 

 

TOP 1 Zuschussanträge 
 
 
TOP 1.1 Antrag des "Vereinsrings Kleinwenkheim - Klennewehmer Bischöff" vom 

18.08.2020 auf anteilige Bezuschussung der Faschingskostüme der Session 
2020 

 
Sachverhalt: 
 
Der „Vereinsring Kleinwenkheim – Klennewehmer Bischöff“ hat mit Schreiben vom 18.08.2020, 
bei der Stadt Münnerstadt eingegangen am 20.08.2020, den in der Anlage zu dieser Sachdarstel-
lung beigefügten Antrag auf anteilige Bezuschussung der Faschingskostüme der Session 2020 
gestellt. 
 
Auf das Antragsschreiben vom 18.08.2020, das dieser Sachdarstellung in Kopie beigefügt ist, 
wird insoweit verwiesen. 
 
Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Münnerstadt werden sich im Rah-
men der öffentlichen Sitzung am 07.09.2020 mit dem vorliegenden Antrag beschäftigen und eine 
Entscheidung in der Sache treffen. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Münnerstadt nimmt vom vorliegenden Antrag Kennt-
nis und gewährt auf die nachgewiesenen Gesamtkosten von 750,82 Euro einen anteiligen städti-
schen Zuschuss in Höhe von 75,00 Euro. 
 
 
Abstimmung: einstimmig beschlossen Ja 10  Nein 0  Anwesend 10  Befangen 0   
 
 
TOP 2 Projektaufruf 2020 "Kleinstadtentwicklung"; die Bundesrepublik Deutsch-

land fördert im Rahmen des Projektaufrufes "Kleinstadtentwicklung" (BMI 
und BBSR) innovative Modellvorhaben; Beratung des Sachverhaltes und 
Festlegung der weiteren Vorgehensweise 

 
Sachverhalt: 
 
Die Bundesrepublik Deutschland fördert im Rahmen des Projektaufrufes „Kleinstadtentwicklung“ 
(BMI und BBSR) innovative Modellvorhaben, die in einem Verbund von mindestens vier Klein-
städten bis 20.000 Einwohnern mit Unterstützung durch eine Projektagentur und einem Wissen-
schaftspartner begleitet werden. 
 
Ziel ist es zum einen, konkrete Pilotprojekte im Bereich der Kleinstadtentwicklung/-planung 
durchzuführen und zum anderen, dabei Arbeitsfelder, Kollaborationsmethoden und – Instrumente 
für die ab 2023 geplante „Kleinstadtakademie“ des BBSR abzuleiten. 
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Die maximale Förderhöhe pro Modellvorhaben beträgt 400.000,00 Euro, bei variabler Verteilung, 
wobei vom Projektvolumen jeweils ein Eigenanteil durch die Kleinstadtpartner von 20% (welche 
auch durch Personalkosten eingebracht werden können) zu tragen sind. 
 
Eine Bewerbung ist bis zum 15.09.2020 möglich. Die Organisation und Ausarbeitung der einzu-
reichenden Bewerbungsunterlagen wird durch die atene KOM federführend bearbeitet. 
 
Herr Erster Bürgermeister Michael Kastl hat für die Stadt Münnerstadt, vorbehaltlich der Zustim-
mung durch den Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Münnerstadt, grundsätzlich Interesse an 
der Teilnahme bekundet. 
 
Mit e-mail-Mitteilung vom 19.08.2020 teilt die atene KOM GmbH – Agentur für Kommunikation, 
Organisation und Management, München - mit, dass neben Münnerstadt noch Demmin (Meck-
lenburg-Vorpommern), Bönen (Nordrhein-Westfalen) und Zwönitz (Sachsen) für das Projekt ge-
wonnen werden konnten. Als wissenschaftlichen Partner ist beabsichtigt, das Deutsche Institut 
für Urbanistik zu gewinnen. 
 
Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Münnerstadt werden sich im Rah-
men der öffentlichen Sitzung am 07.09.2020 mit der Beratung des Projektaufrufes „Kleinstadt-
entwicklung“ beschäftigen und eine Entscheidung in der Sache treffen. 
 
Bezüglich der konkreten Ausschreibungstexte, die dieser Sachdarstellung in Kopie beigefügt 
sind, wird insoweit auf die Anlagen verwiesen. 
 
Herr Erster Bürgermeister Kastl nimmt Bezug auf den Projektaufruf 2020 „ Kleinstadtentwicklung“ 
und vertritt die Auffassung, dass dieser Tagungsordnungspunkt zunächst durch die Mitglieder 
des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Münnerstadt nicht öffentlich beraten werden sollte.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Tagesordnungspunkt wird nicht öffentlich beraten. 
 
 
Abstimmung: einstimmig beschlossen Ja 10  Nein 0  Anwesend 10  Befangen 0   
 
 
TOP 3 Mitteilungen und Anfragen 
 
Es wurden keine Anfragen gestellt. 
 
Die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Mün-
nerstadt vom 27.07.2020 hat vor Beginn der Sitzung zur Einsichtnahme aufgelegen. Nachdem 
bis zum Schluss der Sitzung keine Einwendungen erhoben wurden, gilt die Niederschrift gemäß 
Art. 54 Abs. 2 GO i.V.m. § 25 Abs.2 GeschO als genehmigt. 
 
Münnerstadt, 08.09.2020 
 
 
 
Kastl    Bierdimpfl 
Vorsitzender    Protokollführer 
 
 


